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Herr

Urs Beeler
Postfach 7
6431 Schwyz

Il 2009 217

Urs Beeler gegen Regierungsrat des Kantons Schwyz u.w.
Sozialhilfe (wirtschaftliche Hilfe)

30. Dezember 2009

Sehr geehrter Herr Beeler

In der oben erwéhnten Beschwerdesache erhalten Sie zur Kenntnisnahme:

- Vernehmlassung Sicherheitsdepartement vom 22. Dezember 2009;
- Vernehmlassung Fursorgebehdrde Ingenbohl vom 28. Dezember 2009.

Mit freundlichen Griissen

Verwaltungsgerichtskanzlei:
o

Anita Patierno-Bricker

erwahnt



-

|hr Zeichen
Direktwahl
Datum

Sicherheitsdepartement

Vorsteher

6431 Schwyz, Postfach 1200

Einschreiben
Verwaltungsgericht
Postfach 2266
6431 Schwyz

041 819 20 00
22. Dezember 2009

Bahnhofstrasse 9
Postfach 1200

6431 Schwyz

Telefon 041 819 20 15
Telefax 041 819 20 19

1
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Lernen Sie vorliegend etwas
zum Thema "psychologische
Kriegsfihrung".

Beschwerdesache Nr. 11l 2009 217

Sehr geehrter Herr Verwaltungsgerichtsprasident
Sehr geehrte Damen und Herren Verwaltungsrichter

In der Beschwerdesache Urs Beeler, Postfach 7, 6431 Schwyz, gegen die Fiirsorgebehdrde Ingen-
bohl, Parkstrasse 1, Postfach 535, 6440 Brunnen, sowie den Regierungsrat des Kantons Schwyz
(RRB Nr. 1202 vom 10. November 2009), nehmen wir Bezug auf Ihre Verfligung vom 7. Dezember

2009 und reichen innert Frist die

Vernehmlassung ein mit dem

Antrag:

Die Beschwerde sei abzuweisen.

Begriindung:

[ Wohnkosten

Aber nicht zwangslaufig
betr. MCS!

PD Dr. med. P. Schmid-Grendelmeier ist Leiter der Allergiestation dér dermatologischen Klinik am

Universitatsspital Zarich. Es kann ohne Weiteres davon ausgegange

erden, dass seine medizini-

schen Kenntnisse dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechen. Im Ubrigen hat der Be-
schwerdeflihrer diesen Arzt selber ausgewahlt und in fritheren Beschwerdeverfahren mehrfach auf
dessen Diagnosen verwiesenyNicht einzusehen ist, weshalb dem Gutachten vom 8. Juni 2009 keine

Aussagekraft zukommen soll

Dies gilt umso mehr, als der Gutachter den Beschwerdefiihrer seit

dem Jahr 2005 in unregelmassigen Abstanden mehrfach untersucht und behandelt hat.

In Zusammenhang mit atopischer Dermatitis und
allenfalls Typ-1-Allergien! Nicht aber betr. MCS!



ursbeeler
Beschriftung
Aber nicht zwangsläufig betr. MCS!

ursbeeler
Beschriftung
In Zusammenhang mit atopischer Dermatitis und allenfalls Typ-1-Allergien! Nicht aber betr. MCS!

ursbeeler
Textfeld
Lernen Sie vorliegend etwas zum Thema "psychologische Kriegsführung".


Diese Aussage ist nachweislich FALSCH! So liessen/lassen sich andere Typ-1
Allergien und auch Nahrungsmittelallergien einwandfrei nachweisen. Wie auch MCS!

4 Im oben erwahnten Gutachten wird ausdriicklich dargelegt, dass beim Beschwerdefiihrer myt Aus-
nahme der atopischen Dermatitis und einer Sensibilisierung auf Schimmelpilzsporen keine Allergien
oder objektivierbaren Krankheiten nachgewiesen werden konnten. Dr. med. P. Schaf(d-Grendelmeier
fiihrt jedoch auch aus, dass der Bgschwerdefiihrer an einer Empfindlichkeit ay#Chemische Stoffe
und Materialien (MCS) leide, wobgi es sich dabei eventuell um eine neurotjs€he/psychosomatische
Storung handle. Aus diesem Grund hat die Firsorgebehorde Ingenbohl génn auch angeordnet, dass
die zukiinftigd\Wohnung des Begchwerdefiihrers bestimmte KriteriepAschimmelpilzfreie Umgebung,
keine Giberméassige Belastung myt Duftstoffen und Chemikalien) erflllen misse. Gestiitzt auf das
Gutachten v§ Juni’PO09 wird der Beschwerdefiihrer jederfalls keine maximalen Anspriiche stel-
len kénneg. Auch Wird ihm entgegen seinen (teilweise ungebiihrlichen) Ausserungen in Bezug auf
den von ihiy/gewlinsghten Wghnkomfort gar nichts andéres brig bleiben, als gewisse Kompromisse

|—-> einzugehen.|Als Sozialfilfeemnpfanger kann er nich¥erwarten, dass ihm die Flrsorgebehdrde Ingen-

bohl zu Lasten\der &ffeflicjien Hand eine aus s€iner Sicht optimale Lésung zur Verfﬂguw

NIET!

M(_:S lasst| | Encading-BeXxiige Gréaserallergie, Erdniissli-Allergie us.! |

keine

Kompro- | |m Gutachien vom 8. Nurii 2009 wird ausdriicklich festgehalten, dass die Anschaffung von Enca-

misse zu! | sing-Beziigen nicht zwjngend erfqrderlich sei. Da auch nach einex-Rickweisung fir die Sachver-
haltsermitilung der Untersuchungsgrundsatz (§ 18 Abs. 1 erordnung uber die Verwaltungs-

~ rechtspflege vom 6. J ! i 1974 [SRSZ 234.110/VRP))ilt, hat die Flirsorgebehérde Ingenbohl das

neue Bewpismittel zu [Recht Berticksiohtigt A\
l Kein Wch personlich a) zum "Gutachten" gar nicht
Il Kosten aufgebot urle und b) aar keine Tests betr. MCS gemacht wurden!

Da dem BeschwerdeflihrerKeine Kosten aufaflegt wurden, ist er durch Dispositiv-Ziff. 2 des ange-
fochteneh Regierungsratsbeschlusses gar nichf beschwert. In dieser Hinsicht ist einzig festzuhalten,
dass der| Flirsorgébehdrde Ingenbohl dursh dag dnkooperative Verhalten des Beschwerdefiihrers ein
erheblicper Aufwand|entstanden ist. Aus diesem Grund gInd die Verfahrenskosten trotz ihres teilwei-

SO?1? sepAdnterliegens vollstandig auf die Staatskasde ge men worden. Der Regierungsrat wird in Zu-
Und unft pifen, ob dem Beschwerdefiihrer bei mytwiliger Prozessfiihrung (vgl. Verfahren Il 2009
Zlirich? 223) die Verfahrenskosten aufzuerlegen sind. Das ist eine rein politische Aussage, welche

Auch dies wird spater anders laufen... / mit dem Gutachten NICHTS zu tun hat!

Zur welteren Begrlindung verweisen wif auf die Erwagungen\des angefochtenen Entscheides.

Eine kuriose Sicht! |
Mit freundlichen Gifiissen Das hat PD Dr. med. Peter

Sicherheitsdepartement des Kantons Schwyz Schmid-Grendelmeier in der
Der Vprsteher: Art auf meinen Fall (1)
E bezogen weder jemals
J0\ e %y geschrieben noch gesagt!
' A\ Loleddes Dies wurde so von P.
Regierungsrat Peter Reuteler Schertenleib von der Eb

Ingenbohl passend zusam-
Ein DUFTSTOFFVERBOT IST mengeschustert und vom
BEI MCS DAS A UND O! Sachbearbeiter des Rechts-

und Beschwerdedienstes
ungepruft tbernommen!

Akten gemass separatem Verzeichnis

Diese Aussage wurde von keinem Gutachter je gemacht, sondern wurde von P.

Schertenleib, Abteilungsleiter Soziales der Fb Ingenbohl, FREI ERFUNDEN!
=9

Es ist nicht gut, etwas ungeprift zu ibernehmen, was einem

von einem Sachbearbeiter zur Unterschrift vorgeleat wurde.



ursbeeler
Beschriftung
Diese Aussage ist nachweislich FALSCH!  So liessen/lassen sich andere Typ-1 Allergien und auch Nahrungsmittelallergien einwandfrei nachweisen. Wie auch MCS!

ursbeeler
Beschriftung
Gräserallergie, Erdnüssli-Allergie usw.!

ursbeeler
Beschriftung
Kein Wunder, weil ich persönlich a) zum "Gutachten" gar nicht aufgeboten wurde und b) gar keine Tests betr. MCS gemacht wurden!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Polygon

ursbeeler
Beschriftung
Das hat PD Dr. med. Peter Schmid-Grendelmeier in der Art auf meinen Fall (!) bezogen weder jemals geschrieben noch gesagt!
Dies wurde so von P. Schertenleib von der Fb Ingenbohl passend zusam-mengeschustert und vom Sachbearbeiter des Rechts- und Beschwerdedienstes ungeprüft übernommen!

ursbeeler
Beschriftung
Diese Aussage wurde von keinem Gutachter je gemacht, sondern wurde von P. Schertenleib, Abteilungsleiter Soziales der Fb Ingenbohl, FREI ERFUNDEN!

ursbeeler
Beschriftung
Ein DUFTSTOFFVERBOT IST BEI MCS DAS A UND O!

ursbeeler
Beschriftung
Das ist eine rein politische Aussage, welche mit dem Gutachten NICHTS zu tun hat!

ursbeeler
Beschriftung
Es ist nicht gut, etwas ungeprüft zu übernehmen, was einem von einem Sachbearbeiter zur Unterschrift vorgelegt wurde.

ursbeeler
Beschriftung
NIET!
MCS lässt keine Kompro-misse zu!

ursbeeler
Beschriftung
SO?!? Und Zürich?

ursbeeler
Beschriftung
Auch dies wird später anders laufen...

ursbeeler
Polygon

ursbeeler
Beschriftung
Eine kuriose Sicht!


Aktenverzeichnis zu VB 213/2009 bzw. RRB Nr. 1202 vom 10. November 2009

[ Eingaben und Akten des Beschwerdeflihrers
01 Verwaltungsbeschwerde vom 7. August 2009 (inkl. Beilagen und Zustellcouvert)

. Vernehmlassung und Akten der Vorinstanz

01 Vernehmiassung vom 11. August 2009 (inkl. Beilagen und Zustellcouvert)

I1. Akten des instruierenden Departementes

01 Verflugung "Vernehmlassung" vom 10. August 2009
02 Schreiben Sicherheitsdepartement an Beschwerdefiihrer vom 13. August 2009

i:\sid\2-rechts\nr\aktenverzeichnisse\beeler_8.doc
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Gemeinde Ingenbohl

6440 Brunnen Fiirsorgebehorde
verwaltungsgericht EINSCHREIBEN
;ar . gg ,fggg Verwaltungsgericht des Kantons
- e Schwyz
Kollegiumsstrasse 28
6431 Schwyz

Brunnen, 28. Dezember 2009 - ps

Beschwerdesache Nr. Il 2009 217

Beschwerdesache Urs Beeler, Hotel Alpina, Gersauerstr. 32, 6440 Brunnen,
gegen Fiirsorgebehdrde Ingenbohl, Regierungsrat des Kantons Schwyz

Sehr geehrter Herr Verwaltungsgerichtsprasident
Sehr geehrte Damen und Herren Verwaltungsrichter

In den oben erwahnten Beschwerdesachen unterbreiten wir Ihnen innert Frist die

Vernehmlassung

mit folgenden

...das dutzende Fehler beinhaltet und deshalb
aus gutem Grund bereits vor Jahren
angefochten wurde!

Antriagen

1. Die Beschwerde von MUrs Beeler gegen den Beschluss Nr. 1202/2009 des
Regierungsrates sei gbzuweisen.

2. Der Beschwerdefuhyer sei zu verpflichten, der Fursorgebehérde Ingenbohl das
MEDAS-Gutachten sowie die IV-Verfligung auszuhé&ndigen.

3. Unter Kostenfolge zu Lasten des Beschwerdeflihrers.

il Begriindung: E—

PD ist nicht Prof.!

% Zumutbarer Wohnraum:
Um die Anforderungen an den fir den Beschwerdefilhrer zumutbaren
Wohnraum prazisieren zu kénnen, liess die FirsorgebehdrdeVingenbohl durch
die dermatologische Klinik des Universitatsspitals Zirich, Prof. Dr. med. P.
Schmid-Grendelmeier anhand eines spezifischen Fragekatalogs, welcher auf
den Angaben des Beschwerdefiihrers beruhte, eine Fachgutachten erstellen

Parkstrasse 1, Postfach 535 Tel. 041/8250530 PC 60-200-4

6440 Brunnen Fax 041/8250550 E-Mail patrick.schertenleib @

brunnen.ch


ursbeeler
Beschriftung
...das dutzende Fehler beinhaltet und deshalb aus gutem Grund bereits vor Jahren angefochten wurde!

ursbeeler
Beschriftung
PD ist nicht Prof.!


In Bezug auf die massive atopische Dermatitis und klassischen

Typ-1-Allergien! Seite 2

-

(Gutachten vom 8. Juni 2009). Es ist zu erwahnen, dass Urs Bekler bei
erwdhntem Spezialist schon selbst in Behandlung war und diesen im Rahmen
seiner zahlreichen Beschwerden des Ofteren gerne in eigener Sache Zitierte.
Zudem entband der Beschwerdefiihrer mit seiner Unterschrift Prof. Dr. med.
Schmid-Grendelmeier gegeniiber der Firsorgebehérde Ingenbohl von der
arztlichen Schweigepflicht und erklarte somit sein Einverstédndnis zum Gutachten
und zur Arztwahl. Somit erscheint Prof. Dr. med. P. Schmid-Grendelmeier als

’—Spezaahst—tu:—daseFachgutachten entgegen den aktuellen Ausserungen des
B .

NICHT betr.
MCS!

MCS bedingt
Duftstoff- und
Schadtofffreiheit!
Schertenleibs
Erfindung "keine
Uberméssige
Belastung" soll die
Abschiebung in
eine Schadstoff-
Wohnung
ermdglichen!

eschwerdefilhrers, nicht nur als geeignet, sondern geradezu als pradestiniert.
Der Beschwerdefilhrer wusste zudem

Beschwerdefiihrer ein weiteres Gutachten erstellen lassen mochte, kann er dies
auf eigene Rechnung gerne tun. Fiir die Fursorgebehérde liegen Keine Griinde
vor, das vorliegende Gutachten in Zweifel zu ziehen. Dafan vermag auch die
Tatsache nichts zu dndern, dass der Beschwerdeflihreil vom Gutachter nicht
aufgeboten worden war. ...dann ware ein Verstoss gegen die

"Mitwirkungspflicht" vorgeworfen worden.
In seinem Beschluss &nderte der Regierungsrat Ziff. 1 des Dispositivs des
Fursorgebeschlusses vom 23. Juli 2009 insofern ap, dass allféllige
Leistungskiirzungen erst vorgenommen werden dirfen, wenn der
Beschwerdefiihrer schuldhaft den Umzug in eine giinstiger¢ Wohnung verhindert
hat. Dies ist auch der Fall, wenn dieser selber nicht ernsthaft nach giinstigerem
Wohnraum gesucht hat oder wenn er den Umzug in eing giinstigere zumutbare
Wohnung ablehnt. Die Aufforderung an den Beschwerdefiihrer eine glinstigere
Wohnung zu suchen und seine Bemilhungen nachzyweisen sei grundsatzlich
korrekt. Aufgrund des Gutachtens der dermatologischen Klinik des
Universitatsspitals Zirich stehen nun auch die Kriterjen betreffend Zumutbarkeit
fest. Dieses halt fest, dass vor allem auf eine schimmelpilzfreie Umgebung
geachtet sowie keine Uberméassige Belastung mit/Duftstoffen und Chemikalien
bestehen darf. Auf einen separaten Eingang hat/der Beschwerdefiihrer keinen
Anspruch. Anspruch auf eine\ besondere uweise mit Materialien wie
Bachstein, Granit, Marmor, Glas,\Porzellan, Plattenboden, Massivholzdielen hat
der Beschwerdefiihrer ebenfalls nicht.

I"Keine iibermassiae Belastuna" ist eine freie Erfinduna von P. Schertenleib! NIRGENDS steht so etwas! |

Es ist zu erwdhnen, dass der Beschwerdeftihrer schon mittels Beschluss der
Fursorgebehérde Ingenbohl vom 4. Dezemiber 2007 angewiesen worden war,
nach einer gunstigeren Wohnung zu suchen. lhm wurde gleichzeitig die
Unterstiitzung der Sozialberatung unter dem Hinweis angeboten, dass er in
erster Linie jedoch selber nach einer Wohnung zu suchen habe. Auch wenn der
Regierungsrat die gleichzeitige Anorgnung beziglich Wohnungssuche und
Karzungsandrohung im spezifischen Fall als nicht zuladssig erklart hat, war dem
Beschwerdefiihrer schon damals mitfels Beschluss mitgeteilt worden, dass er
beziglich der Suche nach einer ginstigeren Wohnung Bemiihungen machen
muss. Er ist jedoch bis heute pollumfanglich untdtig geblieben. Bei der
Sozialberatung hat er keine Unterstitzung verlangt. Somit ist auf jeden Fall
festzuhalten, dass der Beschwerdefiihrer ab sofort nach einer den
Mietzinsrichtlinien der Fiirsorgebéhdrde Ingenbohl entsprechenden Wohnung zu

PD Dr. med. Peter Schmid-Grendelmeier ist Facharzt betr.
Dermatologie (Neurodermitis) und klassische Allergologie,
aber nicht Spezialist fir MCS!



ursbeeler
Beschriftung
In Bezug auf die massive atopische Dermatitis und klassischen Typ-1-Allergien! 

ursbeeler
Beschriftung
NICHT betr. MCS!
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Beschriftung
PD Dr. med. Peter Schmid-Grendelmeier ist Facharzt betr. Dermatologie (Neurodermitis) und klassische Allergologie, aber nicht Spezialist für MCS!
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...dann wäre ein Verstoss gegen die "Mitwirkungspflicht" vorgeworfen worden.

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Polygon

ursbeeler
Beschriftung
"Keine übermässige Belastung" ist eine freie Erfindung von P. Schertenleib! NIRGENDS steht so etwas!

ursbeeler
Beschriftung
MCS bedingt Duftstoff- und Schadtofffreiheit!
Schertenleibs Erfindung "keine übermässige Belastung" soll die Abschiebung in eine Schadstoff-Wohnung ermöglichen!

ursbeeler
Beschriftung
Logik!


Arztzeugnisse und klare Aussagen, dass es sich ‘
in meinem Fall um eine Allergie im Sinne von Seite 3
ICD-10 T78.4 handelt, werden IGNORIERT!

suchen und seine Bemuihungen\der Sozialberatung Ingenbohl monatlich mittels
Zusendung der bearbeiteten Insgrate nachzuweisen hat. Der Firsorgebehérde
Ingenbohl muss die Méglichkeit gegeben werden, bei erneutem Untatigbleiben
des Beschwerdefiihrers oder dessen Ablehnung einer zumutbaren Wohnung
Sanktionen verfiigen zu kénnen.

2. MEDAS-Gutachten/Krankheitsbild MCS:
Gemadss Gutachten von Prof. Dr. med. P. Schmid-Grendelmeier sind die
Ursachen von MCS umstritten. wahrend teilweise Toxine vermutet werden, wird
das Krankheitsbild von eren Gruppen eher als
neurotische/psychosomatische Stérung taxiert. Der Beschwerdefiihrer hat
der Fursorgebehdérde Infgenbohl das MEDAS-Gutachten, wie schon aus anderen
Beschwerden bekannt, nie ausgehandigt. Die Firsorgebehérde Ingenbohl
vermutet, dass das MEDAS-Gutachten weitere Hinweise beziiglich der Ursache
der durch den Beschwerdefiihrer geltend gemachten Symptome enthalt. Bis
heute entzieht sich der Kenntnis der Firsorgebehérde Ingenbohl, in welchem
Zusammenhang die Rente des Beschwerdefiihrer mit der geltend gemachten
gesundheitlichen  Situation steht. Es unverstdndlich, weshalb sich der

Gutachten von Prof. Dr. med. P. Schmid-Grendelme
Anschaffung von Encasings vor allem bei Hausstaubmilbenallergig, welche beim
Patienten nicht vorliegt, sinnvoll. Der Einsatz von Encasings wird vereinzelt als
gingtig beurteilt und kann bei Neurodermitis allenfalls $ihn machen. Zum
Zeitpunkt der Zusage, die Halfte der Anschaffungskosten fur solche Beziige zu
ubernehmen, lag das Gutachten der dermatologischen Klinik des
niversitatsspitals noch nicht vor. Wirde eine FirSorgebehérde verpflichtet
erden, Kosten fiir Investitionen zu tibernehmen, welche "vereinzelt als glinstig
beurteilt und "allenfalls Sinn machen", hatte/£vermutlich ein Grossteil der
Bevolkerung Anspruch auf FUrsorgeleistunger\\%:s Weiteren wird auf den

Beschluss der Fursorgebehdrde Ingenbohl vom\23. Juli 2009 sowie auf die
entsprechenden Ausfiihrungen im Beschluss Nr. 1202/2009 des Regierungsrats

verwiesen. Interessant ist, dass spater in Fb Nr. 3 vom 26. Juli 2010

unter neuer Fihrung erfreulich positiv entschieden wird!

Warum Schweizer Behérden aus einer Allergie (ICD-10 T 78.4) mit
Vorliebe eine somatoforme Stérung zaubern (was medizinisch falsch
ist!), hat "politische Grinde": Kostenersparnis und Bequemlichkeit!
Man will keine medizinischen "Extrawtrste”. Und mit Pravention
(Expositionsstopp) hat man erst recht nichts am Hut.

Doch medizinische Erkenntnisse (MCS) werden sich friiher oder
spater gegen die noch vorherrschende Ignoranz resp. "Politik"
durchsetzen!
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Beschriftung
Arztzeugnisse und klare Aussagen, dass es sich in meinem Fall um eine Allergie im Sinne von ICD-10 T78.4 handelt, werden IGNORIERT!
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Beschriftung
Warum Schweizer Behörden aus einer Allergie (ICD-10 T 78.4) mit Vorliebe eine somatoforme Störung zaubern (was medizinisch falsch ist!), hat "politische Gründe": Kostenersparnis und Bequemlichkeit! Man will keine medizinischen "Extrawürste". Und mit Prävention (Expositionsstopp) hat man erst recht nichts am Hut. 
Doch medizinische Erkenntnisse (MCS) werden sich früher oder später gegen die noch vorherrschende Ignoranz resp. "Politik" durchsetzen!  
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Interessant ist, dass später in Fb Nr. 3 vom 26. Juli 2010 unter neuer Führung erfreulich positiv entschieden wird!  
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Logik!


Seite 4

Zusammenfassend ersuchen wir das Verwaltungsgericht um Abweisung der

Beschwerde.

Akten:

Beleg Nr.

Beleg Nr.
Beleg Nr.
Beleg Nr.
Beleg Nr.

Beleg Nr.
Beleg Nr.

~N o

Freundliche Griisse

Flirsorgebehérde Ingenbohl

: Beschluss der Firsorgebehérde Ingenbohl vom 4. Dezember 2007,

Anwendung der Mietlimite (Aufforderung zur Suche nach
gunstigerem Wohnraum)

Schreiben der FB Ingenbohl beziglich MEDAS-Gutachten, Suche
nach geeignetem Wohnraum vom 14.11.2008

: Schreiben Fragenkatalog Gutachten an Dermatologische Klinik,

Universitatsspital Zirich vom 17. Juli 2008 inkl. Vollmacht
Aktennotiz: Telefongesprach mit Prof. Dr. med. P. Schmid-
Grendelmeier vom 29. Juli 2008

Gutachten Dermatologische Klinik, Universitatsspital Zirich vom 8.
Juni 2009

Beschluss der Firsorgebehdrde Ingenbohl vom 23. Juli 2009
Beschwerdeentscheid des Regierungsrats Nr. 1202/2009 vom 10.
November 2009





